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Satzung zur Änderung der Schrnutzwassergebührensatzung
(2. inderungssatzung)

Artikel 1: Satzungsänderungen

1) § 4b wird in der Überschrift wie folgt klarstellend geändert:

Gebührensätze für die Benutzungsgebühr der Schmutzwasserbeseitigung im
Einzugsbereich der Kläranlagen Laucha, Krawinkel und Burkersroda

2) § 4b Abs. 2 Satz 1 (Halbsatz vor der tabellarischen Auflistung) wird wie folgt klarstellend
geänder t:

Die monatliche Grundgebühr im Einzugsbereich der Kläranlagen Laucha, Krawinkel und
Burkersroda beträgt pro Monat, abhängig vom Nenndurchfluss des Wasserzählers

Artikel 2: Inkrafttreten

Diese Änderurgssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2012 in Kraft.

Nebra, den 11.12.2012
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